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4. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS 

NR. 17 „Holzgartenweg“ 

 

 

B) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Verfahren gem. § 13a BauGB  

ohne Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie 

einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

 

 

Hinweis: Änderungen gegenüber der Fassung vom 30.06.2022 sind blau, grün bzw. rot mar-

kiert.  
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PRÄAMBEL 

Der Markt Mering erlässt aufgrund der §§ 2, 9, 10 und13a des Baugesetzbuches (BauGB), 

des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 

für den Freistaat Bayern sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Planzeichen-

verordnung (PlanZV) – in der jeweils zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung gültigen 

Fassung – folgende 

 

4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 17  

„Holzgartenweg“ 

als Satzung. 

 

Bestandteile des Bebauungsplanes: 

A) Planzeichnung in der Fassung vom 30.06.2022, Geändert am  20.02.2023 mit: 

 Geltungsbereich, M 1 : 1.000  

 Festsetzungen durch Planzeichen 

 Hinweise durch Planzeichen 

 Verfahrensvermerken 

B) Textliche Festsetzungen in der Fassung vom 30.06.2022, Geändert am  20.02.2023 mit: 

 Textliche Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

 Anlage 1: nahversorgungsrelevante bzw. zentrenrelevante Sortimente 

 

Beigefügt sind: 

 C) Begründung in der Fassung vom 30.06.2022, Geändert am  20.02.2023 

 Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplans 

Nr. 17 „Holzgartenweg“ in Mering mit Anlagen: emplan, Augsburg, Bezeichnung: 

1584_Mering_BP_17_4Ä_2022_06_15, vom 1510.0602.20222023 
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B) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

§ 1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

(1) Gewerbegebiete (GE 1, 2 und 3) 

1. Der in der Planzeichnung mit GE 1, 2 und 3 gekennzeichnete Bereich wird als 

Gewerbegebiet im Sinne des § 8 BauNVO festgesetzt. 

2. Zulässig sind: 

a) Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,  

b) Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

c) Anlagen für sportliche Zwecke 

d) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 

3. Ausnahmsweise zulässig sind: 

a) Tankstellen 

b)a) Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

4. VergnügungsstättenNicht zulässig, auch nicht ausnahmsweise zulässig sind im 

Gewerbegebiet (GE 1, 2 und 3): 

a) folgende Vergnügungsstätten bzw. vergleichbare Nutzungen: 

 Spiel- und Automatenhallen 

 Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Dar-

stellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, 

 Wettbüros 

 Swinger-Clubs sowie 

 Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend Sex- oder Erotiksortiment („Sex-Shops“) 

b) Einzelhandelsbetriebe die zentrenrelevante oder nahversorgungsrelevante Sorti-

mente führen. In der Anlage 1 zur Satzung wird festgesetzt, welche Sortimente 

als nahversorgungsrelevant bzw. zentrenrelevant einzustufen sind.   

c) Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

(2) Gewerbegebiete (GE 4) 

1. Der in der Planzeichnung mit GE 4 gekennzeichnete Bereich wird als Gewerbe-

gebiet im Sinne des § 8 BauNVO festgesetzt. 

2. Zulässig sind: 

a) Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

b) Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 



MARKT MERING  ENTWURF 

4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 17 „Holzgartenweg“   B) Textliche Festsetzungen 

 

 

OPLA, Augsburg  |  Fassung vom 30.06.2022 – Geändert am  20.02.2023 Seite 5 von 23 

c) Anlagen für sportliche Zwecke 

d) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 

3. Ausnahmsweise zulässig sind: 

a) Tankstellen 

b) Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

4. Nicht zulässig, auch nicht ausnahmsweise zulässig sind im Gewerbegebiet (GE4): 

a) folgende Vergnügungsstätten bzw. vergleichbare Nutzungen: 

 Spiel- und Automatenhallen 

 Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Dar-

stellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, 

 Wettbüros 

 Swinger-Clubs sowie 

 Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend Sex- oder Erotiksortiment („Sex-

Shops“) 

b) Einzelhandelsbetriebe die zentrenrelevante oder nahversorgungsrelevante Sorti-

mente führen. In der Anlage 1 zur Satzung wird festgesetzt, welche Sortimente 

als nahversorgungsrelevant bzw. zentrenrelevant einzustufen sind.  

(3) Gewerbegebiete (GE 5) 

1. Der in der Planzeichnung mit GE 5 gekennzeichnete Bereich wird als Gewerbe-

gebiet im Sinne des § 8 BauNVO festgesetzt. Es sind gem. § 1 Abs. 4 BauNVO 

nur solche Betriebe zulässig, die das Wohnen in ihrem Lärmverhalten nicht we-

sentlich stören. 

2. Zulässig sind: 

a) Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,  

b) Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

c) Anlagen für sportliche Zwecke 

d) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 

3. Ausnahmsweise zulässig sind: 

a) Tankstellen 

b) Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

4. Nicht zulässig, auch nicht ausnahmsweise zulässig sind im Gewerbegebiet (GE5): 

a) folgende Vergnügungsstätten bzw. vergleichbare Nutzungen: 

 Spiel- und Automatenhallen 

 Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Dar-

stellungen mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, 

 Wettbüros 
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 Swinger-Clubs sowie 

 Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend Sex- oder Erotiksortiment („Sex-Shops“) 

c)b) Einzelhandelsbetriebe die zentrenrelevante oder nahversorgungsrelevante Sor-

timente führen. In der Anlage 1 zur Satzung wird festgesetzt, welche Sortimente 

als nahversorgungsrelevant bzw. zentrenrelevant einzustufen sind. 

(2)(4) Flächen für Gemeinbedarf 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

1. Der in der Planzeichnung als Gemeinbedarf gekennzeichnete Bereich wird als 

Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ fest-

gesetzt. 

2. Zulässig sind: 

a) Anlagen für die Betreuung von Kindern wie z. B. Kindergrippe, Kindertagesstätte, 

Kinderhort, Kindergarten mit den erforderlichen Nebenanlagen 

b) Kinderspielplatz 

c) Stellplätze mit Ihren Zufahrten 

§ 2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

(1) Grundflächenzahl 
gem. § 16, § 17 und 19 BauNVO 

Der in der Planzeichnung festgesetzte Wert für die Grundflächenzahl GRZ ist als 

Höchstgrenze zulässig.  

(2) Höhe der baulichen Anlagen und Höhenbezugspunkte 
gem. § 18 BauNVO 

1. Wandhöhe (WA) 

a) Unterer Bezugspunkt für die Wandhöhe (WH) ist die Oberkante Fertigfußboden 

(OK FFB) des Erdgeschosses.  

b) Oberer Bezugspunkt: 

 Bei Satteldächern ist der obere Bezugspunkt für die Wandhöhe der Schnitt-

punkt der Wand mit der Oberkante Dachhaut.  

 Bei Pultdächern ist der obere Bezugspunkt für die Wandhöhe der Schnittpunkt 

der niedrigeren Wandseite mit der Oberkante Dachhaut.  

 Bei Flachdächern ist der obere Bezugspunkt für die Wandhöhe der höchste 

Punkt der äußeren Dachhaut bzw. Attika (Gesamthöhe). Bei gleich oder größer 

1 m zurückversetzten Geschossen zählt die Wandhöhe nur bis zum Abschluss 

der Oberkante der Terrassenumwehrung und nicht der höchste Punkt äußeren 

Dachhaut bzw. Attika. 
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2.1. Gesamthöhe (GH) 

a) Unterer Bezugspunkt für die Gesamthöhe (GH) ist die Oberkante Fertigfußboden 

(OK FFB) des Erdgeschosses.  

b) Oberer Bezugspunkt 

 Bei Satteldächern ist der obere Bezugspunkt für die Gesamthöhe der höchste 

Punkt der äußeren Dachhaut.  

 Bei Pultdächern ist der obere Bezugspunkt für die Gesamthöhe der höchste 

Punkt der äußeren Dachhaut, einschließlich Dachüberstand. 

 Bei Flachdächern ist der obere Bezugspunkt für die Gesamthöhe der höchste 

Punkt der äußeren Dachhaut bzw. Attika. 

3.2. Unterer Bezugspunkt 

a) Der untere Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante Fertig-

fußboden (OK FFB) des Erdgeschosses, gemessen in der Gebäudemitte des Bau-

körpers, dessen Höhe wie folgend festgesetzt wird:  

 GE 1, GE 2, GE 3, GE 4, GE 5 und Gemeinbedarf:  507,5508,20 m ü. NHN 

Von dieser Höhe ü. NHN darf max. +/- 0,50 m und – 0,90 m abgewichen werden. 

b) Der untere Bezugspunkt für die Höhe der Vorkehrungen zum Schutz gegen schäd-

liche Umwelteinwirkungen Einfriedung aus § 5 Nr. (4) Abs. 2 § 10 Abs. 2 auf der 

Gemeinbedarfsfläche „Kindertagesstätte“ ist die OK FFB des Erdgeschosses des 

Kindergartens. Von dieser Höhe darf max. um - 0,50 m abgewichen werden.   

(3) Vollgeschosse und Geschoßflächenzahl  
gem. § 20 BauNVO 

Der in der Planzeichnung festgesetzte Wert für die Vollgeschosse und der Geschoß-

flächenzahl ist als Höchstgrenze zulässig. 

§ 3 BAUWEISE, GRENZABSTÄNDE 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

(1) Bauweise 
gem. § 22 BauNVO 

1. Gemäß § 22 Abs. 2, 3 und 4 BauNVO gelten die in der Nutzungsschablone der 

Planzeichnung festgesetzten Vorschriften zur Bauweise.  

2. Für die abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO gelten die Grundsätze 

der offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass Gebäude mit einer Gebäudelänge 

von mehr als 50 m zulässig sind.  

(2) Überbaubare Grundstücksflächen 
gem. § 23 BauNVO 

1. Die überbaubaren Grundstücksflächen für die Hauptgebäude sind durch Baugren-

zen in der Planzeichnung festgesetzt.  



MARKT MERING  ENTWURF 

4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 17 „Holzgartenweg“   B) Textliche Festsetzungen 

 

 

OPLA, Augsburg  |  Fassung vom 30.06.2022 – Geändert am  20.02.2023 Seite 8 von 23 

2. Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen sind überall auf dem Grund-

stück, auch außerhalb der Baugrenzen, zulässig. 

(3) Abstandsflächen, Abstandsregelung 

1. Für das gesamte Plangebiet (GE 1, 2, 3, 4, 5 und Gemeinbedarfsflächen) gilt die 

Abstandsflächenregelung gemäß Art. 6 BayBO.  

2. Für die festgesetzten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Einfrie-

dung in § 10 Abs. (3) Nr. 2 § 5 Abs. (4) Nr. 2 findet die Abstandsflächenregelung 

gemäß Art. 6 BayBO keine Anwendung.  

3. Die gemeindliche Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe, in 

der jeweils aktuellen Fassung, findet keine Anwendung.  

§ 4 NEBENANLAGEN, GARAGEN, CARPORTS UND STELLPLÄTZE 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12, 14 BauNVO 

(1) Die Satzung über den Nachweis, die Herstellung und die Ablösung von KFZ-Stell-

plätzen (Stellplatzsatzung des Marktes Mering) ist in der jeweils gültigen Fassung 

anzuwenden.  

(2) Stellflächen für Pkw und Lkw sind mit versickerungsfähigen Belägen (z.B. Schot-

terrasen, Rasenpflaster o.ä.) zu befestigen.  

(3) Flächen, auf die grundwasser- oder bodenverschmutzende Stoffe austreten kön-

nen, sind entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu befestigen. 

§ 5 GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN 

gem. § 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO 

(1) Dachformen, Dachneigungen 

1. Für untergeordnete Bauteile wie z.B. Eingangsüberdachungen, erdgeschossige 

Anbauten wie Erker, etc. sowie für Dächer von Nebengebäuden werden keine 

Festsetzungen zu Dachformen und Materialien getroffen. 

2. Zulässig sind folgende Dachformen und Dachneigungen für das GE und die Ge-

meinbedarfsfläche: 

a) Flachdächer mit einer Dachneigung zwischen 0 und 5 Grad 

b) Pultdächer (flach geneigte Dächer) mit einer Dachneigung zwischen 6 und 15 

Grad 

c) Satteldächer mit einer max. Dachneigung von 25 Grad 
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(2) Fassadengestaltung, Dacheindeckung 

1. Grelle und leuchtende Farben (wie z. Bsp. die RAL-Farben 1016, 1026, 2005, 

2007, 3024 und 3026, 4000, 6032, 6037, 6038) sowie glänzend reflektierende 

Materialien sind für Dacheindeckungen und Außenwände nicht zulässig.  

(3) Werbeanlagen 

1. Die Höhe der Werbeanlagen an Gebäudefassaden darf die Gesamthöhe der Ge-

bäude nicht überschreiten. 

2. Die Außenwerbung muss dem Hauptbaukörper deutlich untergeordnet oder in die  

Fassade integriert sein, bzw. in dem Gefüge mit dem Gebäude in einer gestalte-

rischen Einheit harmonieren. 

3. Nicht zulässig für Werbeanlage sind: 

a) Blinkende Blitzeffekte bei Leuchtwerbeanlagen, 

b) Werbeanlagen mit bewegten Schriftbändern oder ähnlichen Lichteffekten, wie 

Blink-, Wechsel- und Reflexbeleuchtung, 

c) Werbeanlagen mit grellen oder blendenden Lichtern, 

d) Werbeschilder, die bis in den Straßenraum hinein auskragen. 

(4) Einfriedungen  

Einfriedungen dürfen eine Höhe von max. 2,0 m nicht überschreiten. Massive Ein-

friedungen in Form von Gabionen, Metallplatten, Beton- oder Mauerwerksbauten so-

wie Sockel, die über das natürliche Gelände hinausragen, sind nicht zugelassen. 

Ausgenommen hiervon ist die in § 9 Abs. (1) festgesetzte Stützmauer sowie die in § 

10 Abs. (3) Nr. 2 zulässige Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweltein-

wirkungen. Bei Maschendrahteinfriedungen muss eine Hinterpflanzung mit Sträu-

chern erfolgen.   

Ausgenommen von der Festsetzung aus § 1§ 5 Abs. (4) Nr. 1 ist die südliche Grund-

stücksgrenze (Fl.-Nrn. 2826/1 – 2829) sowie die nördliche Grundstücksgrenze im 

Bereich der angrenzenden Gewerbefläche (Fl.-Nrn. 2826/1 – 2820) der Gemeinbe-

darfsfläche mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“. Hier sind geschlossene 

und massive Einfriedungen mit einer max. Höhe von 3,0 m zulässig. Bei Maschen-

drahteinfriedungen muss eine Hinterpflanzung mit Sträuchern erfolgen. 

Hinweis: Zu beachten ist die differenzierte Festsetzung des unteren Bezugspunktes 

für die Einfriedung auf der Gemeinbedarfsfläche in § 2 Nr. (2) Abs. 3 b). 
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§ 6 VER- UND ENTSORGUNG 

(1) Nutzung der solaren Strahlungsenergie 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 

Hinweis: Bei Flachdächern ist neben der Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung 

oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien (z. B. 

Photovoltaik oder Solarthermie) auch eine extensive Dachbegrünung herzustellen 

(siehe hierzu § 7 Abs.(3) Nr. 4). 

1. Es sind Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 

Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien (z.B. Photovoltaik oder Solarther-

mie) herzustellen.  

(2) Ver- und Entsorgungsleitungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 

Sämtliche Ver- und Entsorgungsanlagen, einschließlich Strom- und Telefonleitun-

gen, sind - vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen - unterirdisch zu führen. 

(3) Abfall- und Abwasserbeseitigung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 

1. Häusliches Schmutzwasser 

Häusliches Schmutzwasser ist in den öffentlichen Schmutzwasserkanal einzuleiten. 

2. Niederschlagswasser 

a) Nicht verschmutztes Niederschlagswasser 

Das auf den einzelnen privaten Grundstücksflächen anfallende, nicht verschmutzte 

Niederschlagswasser von Dach- und Belagsflächen ist auf dem jeweiligen Grund-

stück zu sammeln und gedrosselt in den Regenwasser- bzw. Mischwasserkanal ein-

zuleiten. zu versickern. 

b) Verschmutztes Niederschlagwasser 

Verschmutztes Niederschlagswasser ist vor der Einleitung in den Schmutzwasserka-

nal entsprechend den technischen Richtlinien zu behandeln. 

§ 7 GRÜNORDNUNG 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 u. 25 BauGB 

(1) Öffentliche Grünflächen 

Die öffentlichen Grünflächen sind mit extensiver Wiesenansaat zu begrünen. 

(2) Private Grundstücksflächen 

Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen 

der bebauten Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen 
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und als natürliche Vegetationsfläche (Rasen- oder Wiesenfläche, Stauden- oder Ge-

hölzpflanzung) zu begrünen.  

(3) Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 

1. Öffentliche Verkehrsflächen 

Für die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume sind standortangepasste Laub-

bäume, vorzugsweise gem. Artenliste in den Hinweisen, mit folgender Pflanzenqua-

lität zu pflanzen: Mindestpflanzenqualität: Hochstämme 3x verpflanzt, Stammumfang 

(StU) 12-16 cm. 

2. Private Grundstücksflächen  

Es ist innerhalb der privaten Grundstücksfläche je angefangener 500 m², mindestens 

ein Laubbaum der II. Ordnung oder alternativ ein Obstbaum, vorzugsweise gem. Ar-

tenliste in den Hinweisen, in folgender Mindestpflanzqualität zu pflanzen:  

 Hochstamm, StU mind. 12 bis 16 cm  

Der vorhandene Baumbestand ist dabei anzurechnen. 

3. Fassadenbegrünung 

Ungegliederte fensterlose Fassaden ab 100 m² Fassadenfläche sind mit Kletterpflan-

zen oder Spaliergehölzen zu begrünen. Dafür können auch architektonische Hilfsmit-

tel wie Spanndrähte oder -gitter verwendet werden. Hierzu ist pro angefangene 10 m 

Gebäudelänge ein Pflanzstreifen mit einer Pflanzbreite von mind. 2 m herzustellen. 

Die Fassadenbegrünung ist je nach Systemaufbau entsprechend anzulegen, dauer-

haft zu unterhalten und zu begrünen. 

4. Dachbegrünung: 

Hinweis: Bei Flachdächern ist neben der extensiven Dachbegrünung auch Maßnah-

men für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 

aus erneuerbaren Energien (z. B. Photovoltaik oder Solarthermie) herzustellen (siehe 

hierzu § 6 Abs. (1)). 

Flachdächer (Flachdächer 0° - 5°) sind extensiv zu begrünen. Die Substratschicht 

muss mindestens 6 cm betragen. Zur Herstellung einer extensiven Dachbegrünung 

sollten Moos-Sedum bis Gras-Kraut-Pflanzengesellschaften gewählt werden. Bei der 

Dachbegrünung ist auf eine artenreiche Zusammensetzung zu achten.  Vorzugweise 

gem. Artenliste in den Hinweisen 

(4) Durchführung der grünordnerischen Maßnahmen  

1. Die festgesetzten Pflanzungen sind spätestens eine Pflanzperiode nach Bezugs-

fertigkeit der jeweiligen Hauptgebäude durchzuführen. 

2. Sämtliche festgesetzte Pflanzungen sind vom Grundstückseigentümer im Wuchs 

zu fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Ausgefallene Pflanzungen 
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sind entsprechend den festgesetzten Pflanzenqualitäten und am vorgegebenen 

Standort zu ersetzen.  

§ 8 BODEN- UND GRUNDWASSERSCHUTZ 

gem. § 1a Abs. 2 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

(1) Auf den Gewerbegebietsflächen sind Pprivate Hof- und Stellplatzflächensind mit 

wasserdurchlässigen Materialien auszubilden. Flächen von mehr als 15 m² sind 

naturnah zu gestalten (z. B. Schotterrasen, Rasenpflaster, Rasensteine). Ausge-

nommen hiervon sind Zu- und Abfahrten und Lagerflächen. 

(1)(2) Die Einleitung von Grund-, Drän- und Quellwasser in den öffentlichen Schmutz-

wasserkanal ist nicht zulässig. 

§ 9 ABGRABUNGEN UND AUFSCHÜTTUNGEN 

gem. § 9 Abs. 4 BauGB  i. V. m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO 

(1) Im Gewerbegebiet und der Fläche für Gemeinbedarf sind Aufschüttungen zur Her-

stellung der Gebäude und Außenanlagen (z.B.: Stellplätze, befestigte Flächen 

und Zufahrten) bis zur Oberkante des jeweiligen FFB EG zulässig. Aufschüttun-

gen sind an den natürlichen Geländeverlauf anzugleichen (d. h. Höhendifferenzen 

sind durch natürlich gestaltete Böschungen mit einem Neigungswinkel von max. 

1:1,5 (Höhe : Länge)) oder durch Stützmauern bis max. 0,6 m abzufangen.  

(2) Innerhalb der Gemeinbedarfsflächen sind für Außenanlagen (z.B.: Kinderspiel-

platz, Kriechröhre) Aufschüttungen bis zu 23,0 m und Abgrabungen bis zu 1,0 m 

über bzw. unter dem natürlichen Gelände zulässig.   

§ 10 IMMISSIONSSCHUTZ 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

(1) Schalleinwirkungen auf das Plangebiet 

1. Gewerbelärm 

Bis zu einem Abstand von 13 m zum südlichen Rand des Bebauungsplangebiets sind 

innerhalb der Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung „Kindergarten“ 

schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau unzuläs-

sig.  

2. Verkehrslärm 
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a) Wohnnutzungen innerhalb der Gemeinbedarfsfläche „Kindergarten“ sind nicht zu-

lässig. 

a) Für ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzungen im Sinne von § 8, Absatz 3, 

Satz 1, BauNVO im GE 4 und GE 5, sind für Schlaf- und Kinderzimmer schallge-

dämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Hierauf kann verzichtete werden, 

wenn die jeweiligen Wohneinheiten mit einer zentralen oder dezentralen Wohn-

raumlüftung ausgestattet werden. 

b) Innerhalb der Gewerbegebietsflächen sind ausnahmsweise zulässige Betriebs-

leiterwohnungen im 1. OG bis zu einem Abstand von 40 m und im 2. OG bis zu 

einem Abstand von 65 m, jeweils gemessen von der südwestlichen Plangebiets-

grenze unzulässig. 

c) Tagsüber genutzte Aufenthaltsräume wie Büronutzungen sind im 3. OG bis zu 

einem Abstand von 10 m zur südwestlichen Plangebietsgrenze unzulässig. 

d) Für mögliche Betriebsleiterwohnungen außerhalb der unter § 10 Abs. (1) Nr. 2 b). 

angegebenen Bereiche ist für Schlaf- und Kinderzimmer eine kontrollierte Wohn-

raumlüftung, wie schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder vglb. vorzusehen. 

e)b) Abweichungen der unter § 10 Abs. (1) Nr. 2 b) und c) getroffenen Regelungen 

sind möglich, wenn mit einem Schallgutachten der Nachweis geführt wird, dass 

die Einhaltung der Beurteilungspegel von 69 dB(A) am Tag und 59 dB(A) in der 

Nacht für schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109, Schallschutz im Hoch-

bau an den Immissionsorten nach Maßgabe der Schall03 bzw. den RLS-19 an-

derweitig gewährleistet wird. 

(2) Schalleinwirkungen aus dem Plangebiet 

1. „Innerhalb der festgesetzten Gewerbegebietsflächen sind Vorhaben (Betriebe und 

Anlagen) zulässig, deren Geräusche die folgenden Emissionskontingente L EK 

nach DIN 45691 nicht überschreiten: 

Teilfläche Emissionskontingente LEK in dB(A) / m² 

Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) 

GE (1) 6260 4760 

GE (2) 6165 4646 

GE (3) 5661 4146 

GE 4 60 45 

GE 5 56 41 

2. Ein Vorhaben, erfüllt im baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migungsverfahren die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, 

wenn der nach TA Lärm unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsverhält-

nisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Beurteilungspegel L r,j der vom 

Vorhaben ausgehenden Geräusche an allen maßgeblichen Immissionsorten j die 

Bedingung  

Lr,j <= LEK – ∆ Lj  (dB) 

erfüllt. Die Berechnung von ∆ Lj erfolgt nach DIN 45691, Abschnitt 4.5.  
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3. Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 

45691:2006-12, Abschnitt 5. 

4. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DIN 45691, 2006-12. 

5. Mit Vorlage eines Bauantrags ist unaufgefordert ein Nachweis vorzulegen, aus 

dem die Einhaltung der o. a. Anforderungen hervorgeht.  

6. Die anzuwendende DIN 45691:2006-12, ist bei der zuständigen Gemeindeverwal-

tung zur Einsichtnahme hinterlegt. 

7. Für schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Bebauungsplangebiets gelten 

nach dem Stand der Technik die Anforderungen der TA Lärm. Deren Einhaltung 

ist zusammen mit den Baugenehmigungs- bzw. Freistellungsunterlagen eines 

Bauvorhabens nachzuweisen.“ 

(3) Baulicher Schallschutz 

1. Es gelten grundsätzlich die Anforderungen der DIN 4109, Schallschutz im Hoch-

bau. Im Rahmen des Freistellungs- bzw. Genehmigungsverfahrens ist die Einhal-

tung der Anforderungen der DIN 4109 zusammen mit den Bauantragsunterlagen 

für die schutzbedürftigen Räume bzw. Aufenthaltsräume nachzuweisen. Erforder-

liche Beurteilungspegel können der schalltechnischen Untersuchung zum Bebau-

ungsplan entnommen werden. Alternativ können die erforderlichen Beurteilungs-

pegel im Rahmen der Baugenehmigung anderweitig z. B. auf Grundlage einer 

schalltechnischen Untersuchung ermittelt werden.  

2. Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 

Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Entlang der südliche Grundstücksgrenze (Fl.-Nrn. 2826/1 – 2829) im Bereich der Ge-

meinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ sowie der nördli-

chen Grundstücksgrenze im Bereich der angrenzenden Gewerbefläche (Fl.-Nrn. 

2826/1 – 2820), sind in der Planzeichnung Flächen für Vorkehrungen zum Schutz 

gegen schädliche Umwelteinwirkungen zulässig. Hier sind (geschlossene, massive) 

Maßnahmen zum Schallschutz mit einer max. Höhe von 3,0 m bezogen auf die Höhe 

des OK FFB EG Kindergarten zulässig (s. § 2 Abs. 2 b).  

§ 11 INKRAFTTRETEN 

Die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 17 „Holzgartenweg“ tritt mit der Bekannt-

machung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Mit dem Inkrafttreten werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 17 in der 

zuletzt gültigen Fassung innerhalb des Geltungsbereiches der 4. Änderung vollstän-

dig ersetzt. 
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ANLAGE 1 -  NAHVERSORGUNGSRELEVANTE BZW. ZENTRENRELEVANTE 

SORTIMENTE 

Ortsmittenrelevante Sortimente Nicht-ortsmittenrelevante Sortimente 

Arzneimittel, orthopäd. und medizin. Artikel Fahrräder 

Oberbekleidung, Wäsche, Wolle, Stoffe, 

sonst. Textilwaren 
Baby- und Kinderausstattung 

Schuhe, Lederwaren Möbel, Küchen, Büromöbel, Korbwaren 

Haus- und Heimtextilien, Gardinen Farben, Tapeten 

Haushaltswaren, Geschenkartikel, Glas/Por-

zellan/Keramik, Kunstgewerbe, Antiquitäten, 

Devotionalien 

Herde, Öfen 

Nähmaschinen u. Zubehör, Kurzwaren Bodenbeläge, Teppiche 

Elektrowaren, Haushaltsgeräte (’weiße 

Ware’), Unterhaltungselektronik (’braune 

Ware’) 

Pflanzen und Zubehör 

Computer und Bürotechnik Elektroinstallationsbedarf 

Musikalien, Musikinstrumente, Medien (Ton-

träger, Bildtonträger) 
Werkzeuge, Maschinen und Zubehör 

Bücher, Büro-, Schulbedarf 

Düngemittel, Pflanzgefäße, Gartenmöbel, 

Gartenmaschinen und -werkzeuge, Zäune, 

Gartenhäuser, Gewächshäuser, u.ä. 

Blumen, Tiernahrung, zoologischer Bedarf Leuchten 

Foto, Optik, Schmuck 

Baustoffe, Bauelemente, Sanitär, Fliesen, 

Badeinrichtung, Beschläge, Eisenwaren, 

Rollläden, Rollos 

Spielwaren Landmaschinen 

Sportartikel, Outdoorartikel Holz (-materialien), Fenster, Türen, Kork 

Waffen, Jagd- und Angelbedarf Boote und Campingzubehör 

zudem auch nahversorgungsrelevant: Brennstoffe, Mineralölerzeugnisse 

Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren/ 

Naturkost 
Kfz und Zubehör 

Drogerie-, Parfümeriewaren, Kosmetika Motorräder und Zubehör 

Papier, Schreibwaren, Zeitungen/Zeitschrif-

ten 
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TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

1. ARTENLISTE – GEHÖLZARTEN UND QUALITÄTEN 

Bei allen Gehölzpflanzungen sind standortgerechte, vorwiegend heimische Arten in Anleh-

nung an die potenzielle natürliche Vegetation zu verwenden. 

Folgende Arten werden empfohlen: 

Laubbäume 

Pflanzenqualität: Hochstämme 3 x verpflanzt, Stammumfang (StU) 12-16 cm 

 Acer campestre  Feld-Ahorn 

 Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

 Carpinus betulus  Hainbuche  

 Quercus robur  Stieleiche 

 Tilia cordata Winter-Linde 

Die getroffene Auswahl kann durch weitere heimische Laubbaumarten ergänzt werden. 

Obstbäume 

Pflanzenqualität: Hochstämme 3x verpflanzt, Stammumfang (StU) 12-16 cm 

 Malus sylvestris  Holzapfel  

 Malus domestica, in Sorten  Apfelbaum  

 Prunus avium, in Sorten  Vogel-Kirsche  

 Prunus cerasus, in Sorten  Sauerkirsche  

 Prunus domestica, in Sorten  Zwetschge  

 Pyrus communis, in Sorten Birnenbaum  

Die getroffene Auswahl kann durch weitere regionaltypische Obstbaumarten ergänzt wer-

den. 

Extensive Dachbegrünung 

 Sedum album  Weißer Mauerpfeffer   

 Dianthus plumarius Federnelke  

 Sedum floriferum Fetthenne 

 Hieracium pilosella  Kleines Habichtskraut   

 Sedum hybridum  "Immergrünchen"   

 Mongolen-Sedum  „Weihenstephaner Gold“  

 Sedum  Koeleria glauca Schillergras   

 reflexum  Tripmadam   

 Petrorhagia saxifraga  Steinnelke  

 Sedum sexangulare  Milder Mauerpfeffer  

 Saxifraga paniculata  Trauben-Steinbrech  

 Dianthus carthusianorum  Karthäusernelke  
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 Saponaria ocymoides  Polsterseifenkraut   

 Dianthus deltoides  Heidenelke   

 Sempervivum-Hybriden  Dachwurz, Hauswurz   

 Thymus serpyllum  Kriechender Thymian  

Die hier aufgeführte Artenliste ist nicht abschließend und soll nur einen generellen Überblick 

über die wichtigsten Arten geben. 

2. NIEDERSCHLAGSWASSER 

2.1 Unverschmutztes Niederschlagswasser  

Die Zwischenspeicherung von unverschmutztem Niederschlagswasser in Zisternen zur Er-

möglichung der Brauchwassernutzung und zur Reduzierung des Frischwasserverbrauchs 

wird empfohlen. 

Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technischen Regeln zum 

schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 

(TRENGW), das DWA‐Arbeitsblatt A 138 „Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen 

Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser“ sowie das DWA‐

Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ sind zu beachten. 

Die Versickerung von unverschmutztem, gesammeltem Niederschlagswasser von Dachflä-

chen und sonstigen Flächen ist erlaubnisfrei, wenn die Anforderungen der Niederschlagswas-

serfreistellungsverordnung (NWFreiV) sowie die Technischen Regeln zum schadlosen Einlei-

ten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) eingehalten 

werden. 

Die punktuelle Versickerung von Regenwasser über einen Sickerschacht ist nur anzuwenden, 

wenn zwingende Gründe eine flächenhafte (z. B. Versickerungsmulden) bzw. linienförmige 

Versickerung (z. B. Rigolen oder Sickerrohre) ausschließen. 

Die Eignung der Bodenverhältnisse im Bereich dieses Bauleitplanes für eine Versickerung 

sollte vor der Planung der Entwässerungsanlagen durch geeignete Sachverständige überprüft 

werden. 

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. Die Un-

terlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehörde einzureichen. 

2.2 Verschmutztes Niederschlagswasser 

Zu Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Feststellung, 

ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vorliegt, wird die Anwendung 

des Merkblattes DWA-M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ der 

Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) empfohlen. 

Aus Gründen des Gewässerschutzes ist verschmutztes Niederschlagswasser zu sammeln 

und schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw. Schmutzwasserkanalisation zu beseitigen 

(dies gilt auch für Bereiche, die im Trennsystem entwässert werden). 
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3. ABWASSERBESEITIGUNG  

Die Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung des Marktes Mering (Entwässe-

rungssatzung - EWS) ist in der jeweils aktuellen Fassung anzuwenden. Häusliches Schmutz-

wasser ist in den öffentlichen Schmutzwasserkanal einzuleiten. 

4. HINWEIS DER WASSERWIRTSCHAFT 

4.1 Hinweise HQExtrem und HQ100  

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Hochwassergefahrenflächen HQextrem sowie ei-

nes vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes der „Paar, Gewässer II. Ordnung, HQ 

100.  

Es wird auf das Ministerialschreiben UMS 52g-U4521-2014/37-21 vom 08.02.2016 an den 

Bayerischen Städtetag/Gemeindetag hingewiesen.  

Gem. § 78c WHG sind Heizölverbraucheranlagen, die am 05.01.2018 in Gebieten nach § 78b 

Abs. 1 Satz 1 WHG vorhanden sind, bis zum 05.01.2033 nach den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik hochwassersicher nachzurüsten, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist. 

Sofern Heizölverbraucheranlagen wesentlich geändert werden, sind diese zum Änderungs-

zeitpunkt hochwassersicher nachzurüsten. 

4.2 Grundwasser 

Der Geltungsbereich liegt in einem Gebiet mit bekannten hohen Grundwasserständen von 

weniger als 3 m unter Gelände. Durch bauliche Maßnahmen, wie eine wasserdichte und auf-

triebssichere Bauweise des Kellers oder eine angepasste Nutzung, können Schäden vermie-

den werden. Grundstücksentwässerungsanlagen (dazu zählen auch Kleinkläranlagen) sind 

wasserdicht und auftriebssicher zu errichten. Entsprechende Vorkehrungen obliegen dem 

Bauherrn. 

In Bereichen von Schwankungen des Grundwasserspiegels besteht die Gefahr von Setzun-

gen des Bodens unter Auflast. 

Im Plangebiet können unabhängig von den vorstehenden Angaben auch höhere Grundwas-

serstände auftreten. Diese sind durch einen geeigneten Sicherheitszuschlag zu berücksichti-

gen  

Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt grundsätzlich 

dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- 

und Schichtenwasser sichern muss. 

Zur Beschreibung der Grundwasser- / Untergrundsituation sind in der Regel Bohrungen / Erd-

aufschlüsse erforderlich. Für Bohrungen, die mehrere Grundwasserstockwerke durchteufen 

oder die artesisch gespanntes Grundwasser erschließen, ist vor Bohrbeginn ein wasserrecht-

liches Verfahren durchzuführen.  

Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen 

(z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Gründungspfählen 
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oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit der Kreis-

verwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt 

aufzunehmen. Eine Beweissicherung bei einer Bauwasserhaltung zur Abwehr unberechtigter 

Ansprüche Dritter wird empfohlen. 

 

5. IMMISSIONSSCHUTZ 

5.1 Landwirtschaft 

Durch die unmittelbare Nachbarschaft zu landwirtschaftlich genutzten Flächen sind im Pla-

nungsgebiet zeitweise Lärm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen, welche aus ordnungsgemä-

ßer Bewirtschaftung resultieren, nicht ausgeschlossen. 

Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Lärmbelästigung - Verkehrslärm aus 

dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr - auch vor 6 Uhr morgens, bedingt durch das tägliche 

Futterholen, zu rechnen ist. Zudem ist mit sonstigen Lärmbeeinträchtigungen, z.B. während 

der Erntezeit (Mais-, Silage- und Getreideernte, ev. Zuckerrübenernte) auch nach 22.00 Uhr 

zu rechnen.  

5.2 Luftwärmepumpen 

Bei der Errichtung von Luftwärmepumpen sollten entsprechend den Empfehlungen des Bay-

erischen Landesamtes für Umwelt (LfU) „Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen - Für eine ru-

hige Nachbarschaft“ (2018) die folgenden Mindestabstände zwischen Wärmepumpe und 

schutzbedürftiger Bebauung in einem Gewerbegebiet eingehalten werden: 

Schallleistungspegel der Wärmepumpe LWA in dB(A) / Mindestabstand in Meter (m) 

 45 dB(A): 1 m 

 50 dB(A): 2 m  

 55 dB(A): 4 m 

Der Schallleistungspegel bezieht sich auf die gesamte Wärmepumpe (Kompressor und Ven-

tilator). Luftwärmepumpen mit einem Schallleistungspegel über 55 dB(A) sollen nicht verwen-

det werden. 

Kann diese Anforderung nicht erfüllt werden, so sollte die Aufstellung von Luftwärmepumpen 

nur in allseitig umschlossenen Räumen erfolgen. Bei Geräten im Freien ist oft nur der abge-

strahlte Luftschall von Bedeutung, während bei Geräten im Gebäude zusätzlich auf den Kör-

perschall geachtet werden muss. 

Hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Lärmreduzierung wird auf die o. g. Veröffentlichung des 

Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) verwiesen. 

5.3 Zugänglichkeit der Normen, Richtlinien und Vorschriften  

Alle Normen und Richtlinien können beim Markt Mering im Rathaus zu den öffentlichen Ge-

schäftszeiten zusammen mit den übrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden. Die 
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genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert 

hinterlegt.  

Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen 

(Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).  

Die genannten Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften können auch bei emplan Pla-

nung + Beratung im Immissionsschutz (Am Alten Gaswerk 2, 86156 Augsburg, Tel. 0821/207 

129 0) nach Voranmeldung kostenlos eingesehen werden. 

6. WÄRMEPUMPEN-SYSTEME 

Ob sich der Baugrund bzw. das Grundwasser im Baugebiet für einen Einsatz von Grundwas-

ser-Wärmepumpen eignet, ist im Einzelfall zu prüfen. Die fachliche Begutachtung für Anlagen 

bis zu einer Leistung von 50 kJ/s wird von privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft 

(PSW) durchgeführt. 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/sachverstaendige_wasserrecht/psw/index.htm  

Anhand der Übersichtskarte im Energie-Atlas Bayern kann der Bau einer Erdwärmesonden-

anlage nach hydrogeologischen und geologischen Bedingungen geprüft werden: 

https://www.energieatlas.bayern.de  

Alternativ können u. U. Erdwärmekollektoren-, Erdwärmekörbe- oder Luftwärmepumpen-Sys-

teme realisiert werden.  

7. DENKMALSCHUTZ 

Bodeneingriffe 

Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass man auf 

Bodendenkmäler stößt. Der betroffene Personenkreis (Eigentümer oder Besitzer der Grund-

stücke sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten) wird hiermit auf die gesetzlichen Vor-

schriften zum Auffinden von Bodendenkmälern nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutz-

gesetzes (BayDSchG) hingewiesen.  

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-

behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind 

auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter 

der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die 

übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines 

Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der 

Arbeiten befreit. 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/sachverstaendige_wasserrecht/psw/index.htm
https://www.energieatlas.bayern.de/
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Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 

der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Ge-

genstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

8. ALTLASTEN UND VORSORGENDER BODENSCHUTZ 

8.1 Erdarbeiten 

Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altablagerun-

gen o.Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt einzuschalten, 

das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet. 

8.2 Bodenbelastungen 

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten Schad-

stoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzlichen Kosten bei der 

Verwertung/Entsorgung führen können. Es wird daher empfohlen, vorsorglich Bodenuntersu-

chungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen 

in Kenntnis zu setzen. 

8.3 Bodenschutz 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 

werden. Gem. § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei Errichtung und Änderung baulicher An-

lagen ausgehoben wird in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernich-

tung zu schützen. Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten werden 

die Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemäßen Um-

gang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmateriales geben, empfohlen. Es wird 

angeraten die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der Baumaß-

nahme zu klären.  

Im Zuge von Bauprozessen werden Böden rund um Bauobjekte erheblich mechanisch bean-

sprucht. Da diese nach Abschluss der Maßnahmen wieder natürliche Bodenfunktionen über-

nehmen sollen, gilt es ihre funktionale Leistungsfähigkeit zu schützen, zu erhalten oder im 

Sinne des Bodenschutzes wiederherzustellen. Die Bodenkundliche Baubegleitung trägt dazu 

bei, 1. die Bodenbeeinträchtigungen durch Bauprozesse zu vermeiden bzw. zu vermindern, 

2. die Abstimmung mit betroffenen Bodennutzern zu erleichtern sowie 3. die Folgekosten für 

Rekultivierungen nach Bauabschluss zu reduzieren. Zum umweltgerechten Umgang mit Bo-

den wird daher auf den Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes 

Boden („Bodenkundliche Baubegleitung BBB – Leitfaden für die Praxis“ vom Bundesverband 

Boden e.V.) verwiesen. 
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9. ÜBERWACHUNG 

Die Markt Mering überwacht gem. § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf 

Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnah-

men zur Abhilfe zu ergreifen. 

10. BUßGELDVORSCHRIFT 

Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 

im Bebauungsplan enthaltenen örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt  (Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 

BayBO). 
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AUSFERTIGUNG UND INKRAFTTRETEN 

 

Ausgefertigt 

Markt Mering 

Mering, den ............................ 

 

 

.......................................... 

Florian A. Mayer, 1. Bürgermeister  (Siegel) 

 

 

Inkrafttreten 

Der Satzungsbeschluss ders 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 17 Bebauungsplanes 

„Holzgartenweg“ wurde am . . . . . . . gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt-

gemacht. 

Markt Mering 

Mering, den ............................ 

 

 

.......................................... 

Florian A. Mayer, 1. Bürgermeister  (Siegel) 

 

 

 

 


